
Anfrage 

der Abgeordneten Josef Schell horn, Kolleginnen und Kollegen 

an die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

betreffend Kompetenzanmaßung 

Gemäß § 2 Abs 1 Z 2 BMG umfasst der Wirkungsbereich eines Bundesministeriums 
diejenigen Sachgebiete, "die gemäß dem Teil 2 der Anlage einzelnen Bundesmini­
sterien zur Besorgung zugewiesen sind". 

Demzufolge umfasst der Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort (BMDW) unter anderem: 

"Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie, soweit sie nicht in den Wirkungs­
bereich des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innova­
tion und Technologie fallen. 

Dazu gehören insbesondere auch: 

Angelegenheiten des Handels und der Verrichtung von Dienstleistungen. 

Angelegenheiten des Gewerberechts mit Ausnahme von Rohrleitungsangelegenhei­
ten. ( ... )" (Abschnitt F Z. 1) 

Hingegen umfasst der Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus (BMLRT) unter anderem "Angelegenheiten des Tourismus" 
(Abschnitt L Z. 19) 

Im Kompetenzkatalog des B-VG findet sind der Begriff "Tourismus" jedoch nicht in 
den Art. 10 bis 14b, sodass es sich dabei gem. Art 15 um eine Landesangelegenheit 
in Gesetzgebung und Vollziehung handelt. Konsistenterweise hat jedes Bundesland 
ein "Tourismusgesetz" (in Wien "Tourismusförderungsgesetz"). 

Der Begriff des "Tourismus" wurde mit der Gewerberechtsnovelle 1992 (BGBI Nr 
29/1993) in die österreichische Rechtsordnung (auf Bundesebene) eingeführt, als die 
bisherige Gewerbebezeichnung "Fremdenverkehrsgewerbe" in "Tourismusgewerbe" 
umbenannt wurde (§ 7 Abs 7 GewO aF, heute § 7 Abs 6 GewO). Welche Gewerbe 
den Tourismusgewerben angehören, wird jedoch nicht normiert. In weiterer Folge 
wurde auch mit der BMG-Novelle BGBI Nr 1105/1994 das Sachgebiet "Angelegen­
heiten des Fremdenverkehrs" im Wirkungsbereich des damaligen Bundesministeri­
ums für Wirtschaftliche Angelegenheiten in "Angelegenheiten des Tourismus" umbe­
nannt (Teil 2, Abschnitt C Z. 9 der Anlage zum BMG idF ab 1.1.1995). 

Bundesverfassungsrechtlich ist nur eine Umschreibung des Begriffs "Fremdenver­
kehr" - genauer des Begriffs "Unternehmungen des Fremdenverkehrs" - ersichtlich 
(in Art. IV der 8. Handelskammergesetznovelle BGBI. Nr. 620/1991), wonach diese 
insbesondere "Sanatorien, Kuranstalten, Heilbäder, Unterhaltungsstätten mit Musik 
und anderen Darbietungen, in denen Speisen und Getränke verabreicht werden, Pri­
vattheater, Lichtspieltheater, Konzertlokalunternehmungen, Konzert- und Künst-
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leragenturen, Spielbanken und Kasinos sowie Schausteller" umfassen. Der Begriff 
"Tourismus" kommt auf bundesverfassungsrechtlicher Ebene gar nicht vor. 

Das Gastgewerbe ist gemäß § 94 Z 26 GewO eines von derzeit 75 reglementierten 
Gewerben. Es umfasst sowohl die "Beherbergung von Gästen" als auch die "Verab­
reichung von Speisen jeder Art und den Ausschank von Getränken" (§ 111 Abs 1 
GewO). 

Dem BMLRT ist durchaus bewusst, dass seine Kompetenzen in der "Angelegenhei­
ten des Tourismus" beschränkt sind. Auf seiner website ist diesbezüglich zu lesen: 

https://www.bmlrt.gv.atltourismus/tourismus-in-oesterreich/organisation.html 

Organisation des österreidlischen Tourismus 
Beim eerelch Tourismus und Freizeitwirtschaft hlincte" es sich um eine Querschnittsmaterie mit einer überaus ausgepragten 

Kompetenzsplitterung. Entsprechend dem Art.. 15 eNG (Generalklilusel) ist die Regelung von spezifisch tourismus· und 

freizeitwirtschaftlichen Bereichen im Kern land,nach •. 

T OlmSmUS ist im Kern Landessache 

8etm Beretch Tounsrnus und Freizeitwutschan handelt es S«:h um eme Ouerschnlnsmatene 
mit einer überaus ausgepragten K�tenzspWerung Entsprechend dem Art. 15 B·VG (Ge­
neralldausel) ist die Regelung von spez:disch tounsmus- und freczeltwirtschanlichen Bereichen 
im Kem Landessache 

Tourismus ist Q!lerschnittsmaterie 

Auch wenn der Tounsmus Unoeocompeleozlst gestattet der Bund wesentlithe Rahmenbe­
dingungen für den Tounsmus und die Freizeitwlrtschart 

• Gewernerechl 
• Verkehrsrec hl 
• Arbeitsrec ht 
• innere SICherheit, 
• Steuer-und AOgabenWesen, 
• im Rahmen der PnvatwirtschansvefWaltung der FÖfderungsberekh 

Tourismusmarketing und -fördemngen 

Im Rahmen der Prtvatwlrtschansverwanung JelStet oer Bund einen wesentlichen Beitrag rur Erhöhung oer WetlbeWerbsfahlQkeit Auf der emen 
Seite iSt der Bund Mitg»ed rn verein ÖSterreICh Werbung auf der anderen Sene unterstützt der Bund TouriSmusbetJiebe bei der Finanzierung 
im Wege der CsterrelChisthen HoI� und TouriSmusbank 

Aufgaben der Bundesländer 

Oie osterrelChiScllen BunoesJaooer Sind zustaooIQ fOr dIE! El1assung Val "Tounsmusgesetzen- und zur Regelung des "Veranstaltungswesens· 
Ste Sind zum lei auch tUr umwenschutzrelevante RegelUngen zur Regelung der Raumoronungen zur Erlassung von Bauordnungen SOWIe 

zur RegeJung infrastruktureller Belange (I B landesstIaßen) zuständig 

Im Rahmen der Privatwirtscnansverwanung sind Ste rur lanoes'örderungen lUstaOOIg 

Nota bene: die aufgezählten bundesrechtlichen Materien sind gemäß BMG den Wir­
kungsbereichen des BMDW, BMKUEMIT, BMAFJ, BMI bzw. BMF zugeordnet. 

Seit mindestens April 2020 setzt das BMLRT (offenbar unter Bezugnahme auf das 
Sachgebiet "Angelegenheiten des Tourismus") Tätigkeiten der Vollziehung, die viel-
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mehr dem Sachgebiet "Angelegenheiten des Gewerberechts" zuzuordnen sind und 
daher in den Wirkungsbereich des BMDW fallen: 

• Registrierung der domain "sichere-gastfreundschaft. at" und Betrieb einer website 
unter dieser URL. Gemäß Impressum sollen insbesondere "Betriebe und Gäste 
vor dem Hintergrund der COVID-19-Problematik über Verhaltensregeln in der 
Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft informiert werden". 

• Am 8.5.2020 wurde von der Bundesministerin gemeinsam mit dem BMSGPK eine 
Pressekonferenz zum Thema "Eckpunkte für die bevorstehende Öffnung der 
Gastronomie" veranstaltet: htlps:/Iwww.bmlrt.gv.aVtourismus/tourismuspolitische­
themen/gastronomie.html 
In diesem Zusammenhang wurde die Bundesministerin vom moderierenden 
Pressesprecher des BKA, Johannes Frischmann, mit dem Fantasietitel "Gastro­
nomieministerin" bezeichnet, was von mehreren Medien in die Berichterstattung 
aufgenommen wurde. 

• Am 11.5.2020 wurde von der Bundesministerien im Rahmen einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit dem BK, VK, BMF und WK-Präsidenten ein "Maßnahmen­
paket für Gastronomiebetriebe" präsentiert, das großteils aus abgabenrechtlichen 
Komponenten besteht: https:/Iwww.bmlrt.qv.aVtourismus/tourismuspolitische­
themenlwirtepaket.html 

• Am 18.5.2020 wurde von der Bundesministerin gemeinsam mit dem BMSGPK 
eine Pressekonferenz zum Thema "Eckpunkte für die Öffnung der Beherber­
gungsbetriebe" veranstaltet: 
https:/Iwww.bmlrt.gv.aUtourismus/tourismuspolitische-themen/beherbergung.html 

• In der Tageszeitung "heute" vom 1.6.2020 wird eine Stellungnahme des BMLRT 
zu einem "Standard" -Interview des Gastronomen Bemd Querfeld 
(htlps:/Iwww.derstandard .aVstory/2000117790 171/landtmann-chef-Querfeld-die­
hilfspakete-sind-zerplatzte-Iuftballons) wiedergegeben, wonach "dem Ressort be­
kannt sei, die Familie Querfeld (habe) für ihre zehn Cafes und Restaurants meh­
rere Instrumente für Unterstützungsleislungen in Anspruch genommen und Mittel 
in entsprechender Höhe bewilligt bekommen. Dem Vemehmen nach könne man 
Querfelds Aussagen nicht nachvollziehen. Man ersuche die Familie Querfeld, die 
bisher in Anspruch genommenen Summen selbst offen zu legen oder die zustän­
digen Behörden von ihrer Amtsverschwiegenheit zu entbinden, damit eine ent­
sprechende Klarsteilung erfolgen könne". (htlps:/Iwww.heute.aVs/log-landtmann­
chef-in-interview-ueber-corona-geld-1 00085082). 

Nicht nur der Wirkungsbereich "Tourismus", auch der Wirkungsbereich "Regionen" 
ist nicht evident. Der Begriff "Region" bzw. "Regionen" kommt auf bundesverfas­
sungsrechtlicher Ebene nicht vor, abgesehen von "Regionalwahlkreisen" für die Wahl 
zum Nationalrat. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 

3 von 52549/J XXVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



1. Welche Organisationseinheiten des BMLRT sind mit Angelegenheiten des Gast­
gewerbes (Gastronomie bzw. Hotellerie) befasst? 

2. Da die Wirkungsbereiche der Bundesministerien keine Schnittmengen aufweisen, 
sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich angeordnet ist, was für das Sachgebiet 
"Gastronomie" bzw. "Gastgewerbe" nicht der Fall ist: Welchem Bundesministeri­
um ordnen Sie das Sachgebiet "Gastronomie" exklusiv zu? 
a. Sollten Sie das Sachgebiet "Gastronomie" nicht ausschließlich einem Bundes­
ministerium zuordnen: Aus welcher FundsteIle in der Anlage zum BMG leiten Sie 
ab, dass gemäß § 5 BMG vorzugehen ist? 

3. Wieviele Personen (bzw. VZÄ) sind in den Organisationseinheiten gem. Frage 1 
jeweils tätig? 

4. Wo waren diese Personen jeweils davor tätig (sofem in der öffentlichen Verwal­
tung, bitte um genaue Angabe der Dienststelle)? 
a. Wann haben diese Personen jeweils ihre Tätigkeit im BMLRT begonnen? 

5. In Anlage I (Bundesvoranschlag) zum BFG 2020 (UG 42) findet sich als Bestand­
teil des Leitbildes des BMLRT: "Wir setzen uns für eine qualitativ hochwertige und 
nachhaltige Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Österreich ein, der für 
unsere in- und ausländischen Gäste attraktiv ist und auch die Bedürfnisse der 
heimischen Bevölkerung berücksichtigt". Wie kann das BMLRT sicherstellen, 
dass dieser Einsatz nicht in Vollziehungskompetenzen der Länder eingreift? 

6. Das Wirkungsziel 4 aaO soll verfolgt werden mittels "Stärkung der Wettbewerbs­
fähigkeit der österreichischen Tourismusbetriebe durch gezielte Investitionsanrei­
ze für die kleinstrukturierten heimischen Tourismusbetriebe über die Österreichi­
sche Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT), durch kontinuierliche Aktivitäten 
der Österreich Werbung (ÖW) und durch strategische Aktivitäten des Touris­
musministeriums auf nationaler und internationaler Ebene nach Maßgabe des 
Plan T "Masterplan für Tourismus". Welche "strategischen Aktivitäten" im Rah­
men der Vollziehung sind dem BMLRT diesbezüglich möglich, ohne in VoIlzie­
hungskompetenzen der Länder einzugreifen? 

7. Welcher Personalaufwand entfiel in den letzten fünf Jahren jeweils auf die Orga­
nisationseinheiten gern. Frage 1? 
a. Welcher Transferaufwand entfiel in den letzten fünf Jahren jeweils auf die Or­
ganisationseinheiten gem. Frage 17 
b. An welche Empfänger erfolgten diese Auszahlungen jeweils? 
c. Auf welcher gesetzlichen oder vertraglichen Grundlage erfolgten diese Auszah­
lungen jeweils (unter Beachtung der Kompetenz der Länder für "Tourismus" gem. 
Art 15 B-VG)? 

8. Auf welche Rechtsgrundlagen (vgl. Art 18 Abs 1 B-VG) stützt das BMLRT seine 
Verwaltungshandlungen im Wirkungsbereich "Tourismus" unter Beachtung der 
diesbezüglichen Kompetenz der Länder gem. Art 15 B-VG? 

9. Woher ist dem BMLRT bekannt, welche Instrumente für COVID-19-
Unterstützungsleistungen von der Familie Querfeld bzw. deren Unternehmen in 
Anspruch genommen wurden? 
a. Woher ist dem BMLRT bekannt, welche Mittel der Familie Querfeld bzw. deren 
Unternehmen dafür bewilligt wurden? 
b. Bitte jeweils um genaue Angabe des Namens bzw. der Funktion und der 
Dienststelle der Quelle. 
c. Sollte die Familie Querfeld bzw. deren Unternehmen lediglich Kurzarbeit an-

4 von 5 2549/J XXVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



gemeldet, aber keine anderen Instrumente für COVID-19-
Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen haben: Inwiefern gehört eine 
Stellungnahme dazu gegenüber einer Zeitung zum Wirkungsbereich des 
BMLRT? 

10. Setzt das BMLRT seiner Vollziehung eine Definition des Begriffs "Region" zu­
grunde, die territoriale Einheiten kleiner als der Bund, aber größer als die Ge­
meinde beschreibt? 
a. Wenn nein, welche Begriffsdefinition setzt das BMLRT seiner Vollziehung zu­
grunde? 
b. Hat die Zugrundelegung der Begriffsdefinition zur Folge, dass eine oder mehre­
re Gemeinden Österreichs nicht zumindest einer solchen Region zugehören? 
c. Wenn ja, welche Gemeinde(n)? 
d. Wenn nein, ist der Wirkungsbereich "Regionen" des BMLRT dann deckungs­
gleich mit dem gesamten Bundesgebiet? 
e. Welche Wirkungsbereiche eines Bundesministeriums umfassen (demgegen­
über) nicht das gesamte Bundesgebiet? 

11. Umfasst der Wirkungsbereich "Regionen" des BMLRT andere Sachgebiete als 
die in Abschnitt L Z. 20f. in Teil 2 der Anlage zum BMG genannten? 
a. Wenn ja, welche? 
b. Wenn ja, auf welcher gesetzlichen Grundlage? 
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